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Die eingebrachte Beschwerde wurde als offensichtlich unbegründet
abgewiesen. Demnach stellt der Österreichische Werberat die
Beschwerde ohne weiteres Verfahren ein (siehe auch Verfahrensordnung
Artikel 9 (1), www.werberat.at/verfahrensordnung.aspx).

Die Prüfung wurde von einem „Kleinen Senat“ (Artikel 9 (2)) durchgeführt und

erfolgte auf Basis des Ethik-Kodex der Österreichischen Werbewirtschaft.

Der/die Beschwerdeführer/in wurden davon in Kenntnis gesetzt. Das

Beschwerdeverfahren ist hiermit abgeschlossen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie als Frau (sic!) auf diese diskriminierende Anzeige
hinweisen. Warum werden Männer immer häufiger als unfähige Trotteln
dargestellt, die nix im Haushalt können? Soll das lustig sein?
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Der Gleichberechtigung der Frauen ist dadurch nämlich nicht geholfen,
ganz im Gegenteil!
Männer werden entmutigt zu helfen.
Frauen im stillen Gedanken bestätigt, dass der Mann eh nur Dreck macht
beim kochen.

Mit freundlichen Grüßen
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